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Herkunftsschutz gemäß VO (EG) Nr. 510/2006 - Vorbegutachtung  
ACHTUNG: Füllen Sie bitte die nachstehende Fragenliste gewissenhaft aus; uU wird jedoch nicht jede Frage bezüglich Ihres Produktes relevant sein. Machen 
Sie nur solche Angaben, die objektiv beleg- und nachweisbar sind, da andernfalls die Gefahr besteht, dass trotz einer positiven Vorbegutachtung bei Erstellung 
und Detailprüfung der eigentlichen Antragsunterlagen Umstände und Gründe auftauchen, die einer Schutzgewährung entgegen stehen bzw. dass für die 
Einstufung als Ursprungsbezeichnung oder geographische Angabe wesentliche Parameter letztlich doch nicht anerkannt werden können. 
 
 

Name des Produkts:       
 

 

AntragstellerIn  
 Vereinigung  
 Einzelerzeuger (iSd. Art. 2 VO (EG) Nr. 

1898/2006) 
 

 

Name:        
Anschrift:        
Kontaktperson:        
Telefon:        
Telefax:       
E-Mail:        
 

 
Angaben zur Rechtsform und 
Zusammensetzung (zB. Erzeuger, Verar-
beiter, Interessensvertretung) 
 

      

 

Produktname  Raum für amtl. Bemerkungen 

 
Wird die Bezeichnung in der angege-
benen Form aktuell im Geschäftsver-
kehr zur Produktkennzeichnung ver-
wendet? 
 

       

 
Seit wann wird die Bezeichnung ver-
wendet? 
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Wird die Bezeichnung auch außerhalb 
des abgegrenzten Gebiets zur Be-
zeichnung vergleichbarer Erzeugnisse 
verwendet? 
 

       

 
Sind mehrere Namensvarianten inner-
halb des abgegrenzten Gebiets in 
Gebrauch und sollen diese mitge-
schützt werden? 
 

       

Erzeugnis 

 
Welches konkrete Produkt soll ge-
schützt werden (Art des Produktes –  Wurst, 
Käse, Fisch, Öl, Honig o. dgl.)?  
 

       

 
Wird Schutz nur für das Grundprodukt 
(zB spez. Bohnenart) oder auch für daraus 
gewonnene Verarbeitungserzeugnisse 
(sofern sie unter den Anwendungsbereich der 
VO Nr. 510/2006 fallen) angestrebt? Ggf. 
geben Sie die Verarbeitungserzeug-
nisse an. 
 

       

 
Werden unter der Bezeichnung unter-
schiedliche Produktvarianten (zB Qua-
litätsstufen) vermarktet? 
 

       

 
Beschreibung der Besonderheiten des 
Erzeugnisses selbst (nicht zB des Herstel-
lungsverfahrens) im Unterschied zu ver-
gleichbaren Produkten anderer Her-
kunft - zB im Hinblick auf Aussehen, Ge-
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schmack, die Inhaltsstoffe, die Zusammenset-
zung, die verwendeten Ausgangsstoffe, die 
Qualität, die Gebinde- und Verpackungsform 
etc. 
 

Ausgangs- und Rohstoffe (bei Verarbeitungserzeugnissen) 

 
Stammen die Ausgangs- (zB das Saatgut) 
und Rohstoffe zur Gänze aus dem ab-
gegrenzten Gebiet? Ggf. welche nicht?  
 

       

 
Wenn bestimmte Ausgangs- und Roh-
stoffe nicht aus dem angegebenen Ge-
biet stammen, sind sie für die spezielle 
Produktqualität von Bedeutung? 
 

       

 
Bestehen für die Produktion der als 
zulässig vorgesehenen Rohstoffe (zB 
des Futters) besondere Vorschriften (zB 
hins. Hygiene, Düngung, Medikamentensein-
satz, Verarbeitung o. dgl.)? 
 

       

 
Ist die geografische Herkunft der Aus-
gangs- und Rohstoffe beschränkt? 
Wenn ja, begründen Sie, wodurch dies 
gerechtfertigt ist. 
 

       

Herstellungsverfahren 

 
Überblickliche Darstellung des Erzeu-
gungs- und Herstellungsablaufs 
 

       

 
Besonderheiten des Erzeugungs- und 
Herstellungsverfahrens  
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Beruhen bestimmte Erzeugungs- und 
Herstellungsschritte auf traditionell be-
sonders im abgegrenzten Gebiet in 
dieser Art und Weise durchgeführten 
Vorgangsweisen? Wenn ja, welche? 
 

       

 
Finden alle Stufen des Herstellungs-
verfahrens im abgegrenzten Gebiet 
statt? Wenn nein, welche nicht? 
 

       

 
Muss die Aufmachung des Produktes 
(Schneiden, Reiben, Verpacken, Abfüllen etc.) 
im abgegrenzten Gebiet stattfinden? 
Wenn ja, begründen Sie, warum?  
 

       

Gebiet   

 
Abgrenzung des geografischen Gebiets  
 

       

 
Stimmen Erzeugungs- und Verarbei-
tungsgebiet mit dem Herkunftsgebiet 
der Ausgangs- und Rohstoffe überein? 
Wenn nein, Angabe der Abgrenzung 
des Herkunftsgebiets der Ausgangs- 
und Rohstoffe. 
 

       

 
Beschreibung der Besonderheiten 
der/s Gebiete/s (zB. hins. Klima, Boden, Ve-
getation, vorhandenes Know-how  - soweit dies 
für die Herstellung des Produktes von Relevanz 
ist) 
 

       



 

DVR 0078018  Seite 5 von 6 

 
Sind diese Besonderheiten auf das ab-
gegrenzte Gebiet beschränkt? Wenn 
nein, nach welcher Kriterien wurde(n) 
das/die Gebiet/e abgegrenzt (was recht-
fertigt es, dass nur das innerhalb der Grenzen 
erzeugte Produkt den geschützten Namen tra-
gen darf? – bestehende Verkehrsauffassung 
seit…?, lokale Gegebenheiten hins. Klima, Bo-
den etc.?) 
 

       

Zusammenhang des Produktes mit dem Gebiet 

 
Beeinflusst die spezielle Herkunft (d.h. 
die Besonderheiten des Gebietes und/oder das 
regional vorhandene Know-how der Erzeuger) 
konkrete Produkteigenschaften bzw. 
die Produktqualität? Bitte ggf. um de-
taillierte Darstellung, welche Produktei-
genschaften und -qualitäten aufgrund 
welcher regionalen Besonderheiten wie 
beeinflusst werden. 
 

       

 
Ist der zu schützende Produktname bei 
Konsumenten und Mitbewerbern be-
kannt bzw. verfügt er über einen guten 
Ruf, der auf der regionalen Herkunft 
des Produktes beruht (d.h. nicht allein auf 
der Tatsache, dass ein vergleichbares Produkt 
anderer Provenienz nicht zur Verfügung steht) 
– wenn ja, überblickliche Darstellung 
der Umstände, die diesen Ruf belegen. 
 

       

 

 

Ergebnis der Vorbegutachtung: Vorbehaltlich des Ergebnisses des offiziellen Prüfungsverfahrens erscheint die Bezeichnung zur Unterschutzstellung als 

                          
                            geschützte geographische Angaben (g.g.A)                                               geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) 
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geeignet. 
 

 
Begründung:       

 

 

Empfohlenes weiteres Vorgehen (bei positiver Beurteilung): 

Erstellung der Spezifikation [vgl. amtl. Antragsformular sowie Informationsblatt Herkunftsangaben 

(http://www.patentamt.at/Markenschutz/Formulare_und_Gebuehren/)] - in enger Abstimmung aller aktueller Nutzer der Bezeichnung sowie unter Rücksprache mit 

dem BMG (Sekt.II, Abt. B/13) hinsichtlich des aufzubauenden Kontrollsystems. Eine Begutachtung der sodann von Ihnen erstellten Spezifikation VOR Einreichung 

derselben beim Patentamt kann nach Rücksprache (Herkunftsangaben@patentamt.at) erfolgen . 

 


